
DIE GESELLSCHAFTS - UND STAATSPOLITISCHE
FUNKTION DER UNTERSCHEIDUNG IN

WIRTSCHAFTLICHE, SOZIALE UND POLITISCHE
RECHTE (1)

Die Lücken in der traditiowellen Rechtsstaatsphilosolphie

Der Begriff des Rechtsstaates, wie er geschichtlich vom 19. Jahr-
hundert auf uns gekommen. ist, besagt nicht nur die rechtliche Verfast-
heit der staatlichen Gemeinschaft, sondern auch die kontrollierbare
rechtliche Abschirmung des Individuums gegen die Staatsgewalt. Der
Rechtsstaat war als Gegentyp gegen den Macht-und Willkürstaat konzi-
piert worden . Verhinderung von Willkür sollte nicht nur heissen, dass die
Staatsorgane an das geltende Recht gebunden . seien (das sind sie auch
im totalitären Staat), sondern dass dein Individuum natürliche im staatli-
chen Recht zu formulierende Rechte zustehen wie Glaubens-und Deckennt-
nisfreiheit, persönliche Meinungsfreiheit, Vereins- und Versammlungs-
freiheit, Garantie des Privateigentums. Allgemein ausgedrückt heisst
dies : der Primat des Individualrechts im Konflikt mit dem Staatsinte-
resse .

Auf der Basis der Individualrechte ist die Dreiteilung in wirtschaftli-
che, soziale und politische Ordnung entstanden . Mit dem Einbau der SG-

zithen Ansprüche des eizelnen in den Rechtsstaat (2) haben aber die frü-
heren Individualrechte, die als Freiheitsrechte verstanden worden waren,
eine schwere Einbusse erlitten . Sowohl die wirtschaftlichen als auch die

(1)

	

Zum Thema vgl . meine ausführlichen Darlegungen in-. Sozialethik, Teil 111
«Die soziale Ordnung», Kap: tel 1 (irn Druck).

(2) Vgl. THEODoR TOMANDL : Der Einbau sozialer Grundrechte i» das pü.5'it ,*.ze
Recht, Tübingen, 1967. Ausgedehnte Angaben zur Frage der Grundrechte Enden
sich in der von mir herausgegebenen Bigliographie der Soz~älethik, Freiburg i. Br.,
1960 ff. (bisher 8 Bände), unter Nr. 11 6.2.2, zur Frage des Rechtsstaattes unter
,Nr . 111 13 9.
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sozialen Freiheiten -wurden mehr und mehr in das von der politischen
Gewalt verwaltete Gemeininteresse nicht nur integriert, sondern teilweise
sogar von ihm aufgesogen . Die Grenzen zwischen privatem und öffent-
lichen Recht fangen an zu verschwimmen (3) . Für die Beschleunigung
dieses Prozesses sorgen unter anderen die Gewerkschaften, die ihre sozia-
len Anliegen gegen wirtschaftliche Macht mit politischem Druck durchzu-
setzen versuchen, in Entsprechung zum politischen und sozialen Gewich-
der Unternehmer und Kapitalbesitzer . Dafür sorgt aber auch das wirt-
schaftliche Geschehen selbst, das offenbar nur noch mit Macht, nicht
mehr mit Freiheit zu ordnen ist (Problem der Stabilität) . Die Dreiteilung
der Rechtsordnungen scheint ihre Funktionsfähigkeit zu verlieren. Dem
Rechtspolitiker ist damit ein schweres Problem aufgegeben. Soll die bis-
lang noch gültige Unterscheidung dem Schicksal überantwortet werden
so dass das Recht nur noch nachhinken kann? Die Frage verlangt eine
Besinnung auf die philosophischen Grundlagen der Dreiteilung .

Die Dreiteilung vom Gerichtspunl?t der aristoteHichel, Staatsethi-k aus

Wenngleich Aristoteles Gesellschaft und Staat nicht identifizierte,
sondern einen gesellschaftlichen Aufbau des Staates von der Familie zur
Hausgemeinschaft und zum Stadtstaat vorsah, so ist doch bei ihm der
Staat die societas perfecta, gegenüber der die anderen Gruppen unvoll-
kommene Gesellschaften sind . Den Unterschied sah er in der geringeren
Leistungsfähigkeit der kleineren Gemeinschaften gegenüber des des Staa-
tes . Gewiss erfüllen in der aristotelischen Konzeption die kleineren Ge-
meinschaften Aufgaben, die der Staat als Ganzes nicht wahrnimmt . Den-
noch sind diese in der Weise in das Staatsgebilde integriert, das& ein
durchgüngiger Lebensprozess von unten nach oben zieht, wobei der Staat
als Ganzes entsteht, der unter Umständen die kleineren Gemeinschaften
zu absorbieren vermag . Die umfassende Bedeutung des Gemeinwohls, in
welches das Prinzip der Entscheidungskompetenz kleinerer Gruppen nicht
eingebaut wurde, hat die, Aufteilung in verschiedene, gewissennassen
rielbständige Ordnungen nicht aufkommen lassen . Das Gemeinwohl er-
scheint als einheitliches Ganzes, dessen Bestinunung der staatlichen Auto-
rität unterliegt. Diese mag noch so demokratisch ausgesehen haben, als

(3) Vgl . ULRICH K. PREuss : Zum staatsrechtlichen Begriff des öffentlichen.
untersucht am Beispiel des verfasswt.gsrechtlicheii. Status kultureller Organisationen,
Stuttgart, 1969 ; PETER HÄBERLE . öffentliches Interesse als juristisches Proble-»4
Bad Hotri)tirg v.d.H. . 1970 ; M7oiFc ;ÄNc~ `MARTEN9 : öffentlich als Rechtsb(~griff,
Bad Hornbilrg v.d.1-1 . 1969 .
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ihre Träger wurden die Wissenden oder Weisen bezeichnet. Auf diesen
Untergrund war der Gedanke an ein vielgegliedertes Zusammenspiel von
1-Entscheidungsträgern, losgelöst von der politischen Macht, nicht möglich.

Die Dreiteilung =f dem Bo~eit des Empirirmus

Mit der aristotelischen Auffassung, das das Glück des Menschen nur
in der vom Ganzen her definierten Integration bestehen könne, hat der
englische Sensualismus gründlich aufgeräumt. Nur der Naturtrieb des
Individuums ist nach ihm imstande, das Objekt der sittlichen Handlung
zu manifestieren . Die Gesellschaft setzt sich aus Individuen zusammen,
von denen jedes seine eigene Existenz zu erhalten und zu entfalten strebt.
Nimmt man zu diesen von Hobbes und noch ausgeprägter von Bernard
de Mandeville ausgesprochenen Gedanken noch den Glauben der Physi0-
kraten an die prästabilierte Harmonie hinzu, dann braucht es nur noch
den Aufweis verschiedener Objekte, um die das individuell bestimmte
menschliche Streben kreist, und wir sind bei gegenseitig von einander
abgegrenzten gesellschaftlichen Gebilden . Um die materiellen Güter be-
müht sich der Mensh im Wirtshaften. Im Uustausch der Wirtschafts-
güter, in dem jeder einzelne an seine, Gewinnmaximierung denkt, ersteht-
eine Gesellschaft, die als Gesamtes nicht nur die Kosten und Preise auf
dem niedrigsten Stand hält, sondelT auch qualitativ Bestes leistet, also
den sozialen Wohlstand erzeugt. Erkenntnistheoretis-ch fusst diese Iso-
lierung des homo- oeconomicus auf der pointierend hervorhebenden Ab-
straktion (4) . Die anhand dieser Abstraktion vorgenommene Analyse der
,Motive wirtschaftlichen Handelns kann auL den Gedanken der prästabi-
lierten Harmonie verzichten und sich mit dein Aufweis. der sozial segens-
reichen Folgen des Markti-nechanistnus begnügen.

Analog verhält es sich in empirischer Sicht mit dem Kampf -um die
Macht. Max Weber hat diesen Prozess dargestellt und dabei den Begriff
des homo politicue herausgearbeitet (5). Er glaubte dabei zwei Formen
der Ethik zu entdecken : die Ethik der Verantwortung und die Gesin-
nungs ethik .

Die Institutionalisierung des Gewinnstre'bens und des Strebens nach
Macht schafft zwei eigene gesellschaftliche Reebtsgebilde, die Wirts-
chaftsgesells. chaft und die politische Gesellschaft, die man oft fälschli-
cherweise mit, dM Begriff «Staat» bezeichnet. Dazwischen liegt der gros-

(4) Vgl. W. EucKEN : Die Griindlagen der Natioipalôbo~ioinie, Berlin, Gât'n-
gen, Heidelberg, 1950.

(5) Politik als Berstf, Berlin, 1964.
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se Bereich der «Gesellschaft», besser : der sozialenOrdnung, die durch
den bis heute nicht ausreichend definierten homo sociologicus bestimmt
ist, Grundlegend für die Erfassung dieser gesellschaftlichen Einheit ist
wiederum die pointierend-hervorhebende Abstraktion eine Teiles mensch-
lichen Wollens in der sozialen Beziehung . Die «Gesellschaft», in diesem
engen Sinn verstanden, lässt sich allerdingswohl nie als Einheit definie-
ren weil die Motivationen entsprechend dem Objektsbereicch zu vielge-
staltig sind Soziale Prozesse lassen sich erst dann systematisch erfassen,
wenn man irgendein gemeinsames Objekt aufweisen kann, um das die in-
dividuell verschiedenen Motivationen kreisen .

Dreiteilung

Die kurz beschriebenen sozialen Mechanismen stossen auf Ablehnung
bei allen jenen Philosophen, die das Gesellschaftliche von vornherein als
Ganzes inhaltlich konzipieren . Zwor sind die sozialen Mechanismen von
keinern ihrer Befürworter uni ihrer selbst willen gewollt, Man griff nach
ihnen, weil man in ihnen das wirksamste Mittel sah, einen allgemeinen
Wohlstand und eine friedliche Staatsgemeinschaft zu realisieren, ohne
sich der ohnehin als nutzlos erachteten Aufgabe zu unterziehen, das Ge-
ineinwohl irn voraus zu konzipieren, Man wollte die Motive regulieren,
nicht aber die Inhalte gemeinsamen Handelns bestimmen . Dennoch haben
wir aus der Erfahrung gelernt, dass die Mechanismen Resultate hervor-
bringen, die sozial sehr belastend wirken . Zu diesem Thema gehört das
viet diskutierte Problem der esocial costs in private industry> . Dem Ar-
beitnehmer, der diese Belastung am eigenen Leib erfahren hat, ist es
gelungen, auf dem Wege über die Politik den wirtschaftlichen Entschei-
dungsmechanismus mit Elementen zu durchsetzen, die man gemäss der
ursprünglichen, rein empirisch begründeten Konzeption der drei Ordnun-
gen als wirtschaftsfremd bezeichnet hat . Tatsächlich ist die Organisation
des wirtschaftlichen Geschehens nach dem Prinzip der Gewinmmaxirnie-
rung zu eng, um als Grundlage einer Wirtschaftsordnung zu dienen, in
der der Mensch als sozial integrierter Rechtsträger ausreichend beräck-
sichtigt wird . Auch obne die hegelsche oder marxistische Philosophie mit
ihrer aller Politik vorgängigen Suche nach dem Sinn des Ganzen müssen
wir erkennen, dass die Logik den Weg nicht von den Individuen zum

Ganzen, sondern umgekehrt nur vorn Ganzen zu den Individuen nimmt .
Wenigstens im philosophischen Denken inüssen wir diesen Prozess ver-
folgen, so sehr wir in der Praxis und damit auch in der positiv-re.clitli-
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chen Formulierung im Gegensatz zum Marxismus umgekehrt: verfahren
müssen .

Dass die Gesellschaft ein gemeinschaftliches Ziel hat, das man mit
dem abgegriffenen, aber doch real gültigen Begriff des Gemeinwohls be-
zeichnet, dürfte uns heute geläufig sein . Ohne eine wirtschaftspolitische
Gesamtkonzeption ist das Gleichgewicht der Kräfte nicht zu bestimmen.
Das Gleichgewicht der Kräfte, das nur durch die forrnale Konkurrenz
zustande kommen soll, gehört in die Gedankenwelt der Vergangenheit .
Der Konflikt, der als sozial segensreich gepriesen wurde, stösst heute auf
un-überwindliche Grenzen, da die Bildung einer countervailing power nur
mit Spätzündung oder überhaupt nicht möglich ist . Die Individualrechte,
wie sie in der UNO-Erklärung formuliert worden sind, gelten immer nur
insoweit, als das Gemeininteresse nicht gestört wird. So wenig wir das
Gemeinwohl konkret definieren können, so sehr gilt es doch zumindest als
Postulat (6), ähnlich dem Postulat einer ersten Rechtsnorm in der Nor-
menlogik von H. Kelsen, mit dem Unterschied, dass dieses Postulat nicht
nur für einen formalen, sondern wenigstens in allgemeinen Umrissen ma-
terial bestimmten Denkansatz gilt . Da die Empiriker diesen Denkan-
satz noch nicht gefunden haben und übrigens gemüss ihrer Erkenntnis-
theorie auch nicht finden können, da aber andererseits die politische
Wirklichkeit ganz unter dem Druck der Gemeininteressen steht, versucht
rnan, vom Standpunkt der individualistischen .j~Conzeption aus Korrek-
turen anzubringen, bis schliesslich die individu~Irechtliche Ordnung völ-
lig verschwunden ist,

Die tatale Demoikratie als L6sungf

Als Lösung wird von neo-marxistischer Seite die allgemeine Demo-
kratisierung empfohlen, d.h . eine politische Organisation, die die Sinn-
frage anf dem Weg über den Mehrheitsentscheid beantwortet. Damit
würde, so glaubt man, die Wirtschaft heimgeholt in den Lebenszusam-
menhang der Gesellschaft . Sie würde zur echten Politischen Ökonomie,
wozu sie ursprünglich auch berufen gewesen sei . Dasselbe gelte auch
für die Gesellschaftspolitik, die auf die Dauer ebensowenig isoliert wer-
den könne, was schon die Bildungspolitik beweise. Entsprechend diesen
Gedanken wären wir jedoch wiederum bei der platonisch-aristotelischen
Schauweise angelangt mit dem Unterchied, das die Politik nicht die

(G) Vgl. hierzii Ij . P. MÜLLER-SCHMH) : Der rationale il'ej(1 zür p,)liti.echeii
Ethik, Stuttgart, 1972, 91 ff, und passini .
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oligarchische Form annähme, sondern sich zu einer repräsentativen oder
sogar, gemäss neo-marxicischern Programmm, direkten Demokratie aus-
gestalten würde, Auf wirtschaftlichem Gebiet würde das Privateigentum,
das im letzten Entscheid der Grun der Aussonderung des wirtschaftlichen
Sektors aus dem politischen ist, als Ordnungsfaktor verschwinden.

Gegen diese totale Demokratie erheben sich aber gewichtige Einwän-
de, von denen nur einer genannt sei, Der Mehrheitsentscheid ist ein
lierrschaftlicher Entscheid . Er kann vom Gedanken der Freiheit aus nur
dann als Spielregel anerkannt werden, wenn er so institutionalisiert wird,
dass, eine bestehende Mehrheit durch eine andere abgelöst werden kann .
Wie soll dies aber geschehen, wenn sämtliche Sektoren gesellschaftlichen
Lebens dem Mehrheitsentscheid unterworfen sind? Während einer ke-
gierungsperiode, in der die Mehrheit eine totale Politik verfolgt, wird
zugleich die gesamte Gesellschaft für die,nächste Entscheidung vorpro-
grammiert. So demokratisch die politische Macht auch aussehen mag, ohne
gegen sie abgeschirmte Gesellschaftsräume ist ein freies Staatswesen nicht

'Üst der Mehrheitsdiktatur und späterzu stabilisieren. Es verfällt zunäc,
der Cliquendiktatur .

fndis~ducdrechfliche Ordnung = g"6W" G~~Kowe

Eine Neuauflage der Dreiteilung der Ordnung gemäss der empiri-
,tischen Typologie ist nicht nur philosophisch unhaltbar, sondern auch
praktisch überholt, Der ernenntnistheoretische Skeptizismus, der behaup-
tet, das es überhaupt keine erkennbaren Gerneinwohlinhalte gebe, hat
keine politischen Aussichten mehr. Wir müssen also unser gesellschafts-
politisches Denken beim Gemeininteresse ansetzen, allerdings - und diies,
ist entscheided- zugleich den Grundgedanken einbauen, dass die Erstel-
lung des Gemeinwohls von tmerlässlichen Leistungsstimuli abhängt, die
nirgendwo anders als im Individualinteresse fundiert sind, Wir können
darum um des Gemeininteresses willen auf die von den Gesellschaftsphi-
losophen hegelscher und marxistischer Richtung verworfenen Mechanis-
men nicht verzichten . So sehr wir ganzheitlich denken, so sehr operieren
wir individualrechtlich . Für die politische Praxis heisst dies : am ganzheit-
lichen Denken orientierte Politik der offenen Alternativen, um den ver-
schiedenen Entscheidungsträgern Raum zu geben, ihr Indivilualinteresse
zu entwicke'4 Irn wirtschaftlichen Sektor bedeutet es grundsätzliche
Anerkennung des Privateigentums und damit auch des Konkurrenzprin-
zips mit einem Wirtschaftsrecht, das die sozialen Anliegen der Gesamt-
gesellschaft stäker als bisher berücksichtigt (z . B . im Aktienrecht) . Im
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sozialen Sektor, soweit er die materielle Wohlfahrt berührt, müsste
(entsprechend dem Prinzip des Vorranges des Gemeininteresses) auf
dem Boden einer allgemeinen Solidarität die Eigenleistung als Berechungs-
grundlage füt die Teilhabe am Sozialprodukt gelten (7), Im Bildungs-
sektor ist auch die allgemeinste Formulierung eines Gemeininteresses in
einer pluralistischen Gesellschaft kaum möglich. Hier dürfte die Stimu-
1 ierung von Eigeninitiativen zur vielfältigen Wertschaffung von grund-
sätzlicher Bedeutung für das Fortbestehen einer weltanschaulich pluralis-
tischen Staatsgemeinschaft sein .

.Halten wir aus dem Gesagten fest : Die politischen Rechte allein ohne
etie individualrechtliche Funktionalisierung von Wirtschaft und Gesell-
-c,haft, die im Rahmen einer in allgemeinen Umrissenbestimmt nG samt-
konzeption stehen sollte, werden zu Machtinstrumenten, die nichts ande-
res als die totalitäre Demokratie und Diktatur produzieren .

ARTHup F. UTz

(7)

	

Vg1, hierat A. F. Urz : (,rmtdsR.7e der Soz-ialpot'h'k . unter
G. Hicroitimi, Stuitgart, 1909 .


